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Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, 

gemäß der „Vereinbarung zwischen Landtag und Landesregierung 
über die Unterrichtung des Landtags durch die Landesregierung" über
sende ich den Entwurf eines „Gesetzes zur Bewertung, Darstellung 
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in der Lebensmittelüberwachung (Kontrollergebnis-Transparenz
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Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Gesetz 
zur Bewertung, Darstellung und Schaffung von Transparenz von 

Ergebnissen amtlicher. Kontrollen in der Leb�nsmittelüberwachung 
(Kontrollergebnis-Transparenz-Gesetz - KTG) 

A Problem und Regelungsbedarf 
Mit Beschluss vom 19. Februar 2014 (L T-Drs. 16/3429) zum Antrag der Regierungs
fraktionen „Eine effektive Lebensmittelkontrolle stärkt insbesondere die Ernährungs
wirtschaft in NRW" hat der Landtag unter Nummer 8 die Landesregierung aufgefor
dert, "für Transparenz bei den amtlichen Kontrollergebnissen im Gastronomie- und 
Lebensmittelbereich (Hygieneampel) zu sorgen". Im Koalitionsvertrag der Regie
rungsparteien 2012-2017 ist vereinbart: "Wir werden für Transparenz bei den amtli
chen Kontrollergebnissen im Gastronomie- und Lebensmittelbereich (Hygienebaro
meter) sorgen. Sollte es nicht zeitnah zu einer Lösung auf Bundesebene kommen, 
werden wir den Beschluss der Verbraucherschutzministerkonferenz aus dem Jahr 
201 1 soweit wie rechtlich möglich auf Landesebene umsetzen. Noch in diesem Jahr 
wollen wir in ausgewählten Kommunen mit einem internetbasierten Modellprojekt 
beginnen" (Nummer 3751 -3756). 

Die Verbraucherschutzministerkonferenz hatte sich auf einer Sonderkonferenz am . 
19. Mai 2011 in Bremen mit einem von der Länderarbeitsgemeinschaft Verbraucher- . 
schutz erarbeiteten Modell zur Transparentmachung von Ergebnissen der amtlichen 
Lebensmittelkontrollen mit einheitlichen Bewertungsmaßstäben und einer geeigneten 
rechtlichen Grundlage für eine betriebsbezogene Veröffentlichung in allgemein ver
ständlicher Form befasst. Die Verbraucherschutzministerkonferenz hält den Vor
schlag für grundsätzlich geeignet, um das Ziel einer besseren Information über die 
Kontrollergebnisse der Lebensmittelüberwachung für Verbraucherinnen und Ver
braucher gut umzusetzen. 

Die Verbraucherschutzminister der Länder haben den Bund seit 2011 mehrfach auf
gefordert eine bundesrechtliche Grundlage für die Einführung des „VSMK-Modells" 
zur Schaffung von Transparenz über die Ergebnisse der amtlichen Lebensmittel
überwachung zu schaffen. Zuletzt haben sie im Mai 201 5 dem Bund dafür eine Frist_ 
bis zum Sommer 201 5 gesetzt. Der Bund war jedoch trotz der vielfältigen Initiativen 
und jahrelangen Bemühungen auffachlicher und verbraucherpolitischer Ebene dazu 
nicht bereit. 

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft verweist vielmehr auf die 
Möglichkeit der Lancier, elgene-landesrechtliche Regelungen über eine obligatorische 
Veröffentlichung aller Kontrollergebnisse durch den Lebensmittelunternehmer zu 
schaffen. 



B Lösung 
Die U msetzung des Landtagsbeschlusses und der Vorgaben im Koalit ionsvertrag 
erfordern die Schaffung eines formel len Landesgesetzes , i n  dem das von der Ver-

. b raucherschutzministerkonferenz erarbeitete Transparenzmodel l  im Landesrecht 
umgesetzt wird .  

C Alternativen 
Keine 

D Kosten 
Für d ie Durchführung des Gesetzes entstehen bei den zuständigen Kreisordnungs
behörden geringe Mehrkosten .  Diese werden durch die Einführung kostendeckender 
Gebüh ren für amtl iche Regelkontrol len im Bere ich der Lebensmitte lüberwachung 
ausgegl ichen .  

· 

E Zuständigkeit 
Zuständig ist das Ministerium für Kl imaschutz, U mwelt, Landwirtschaft, Natu r- und 
Verbraucherschutz, betei l igt sind das Min isterium fü r Wirtschaft, Energ ie ,  Mittelstand 
und Handwerk, das Min isterium für Inneres und Kommunales , das Justizministerium 
und das Finanzmin isterium. 

F Auswirkungen auf die kommunale Selbstverwaltung und die Finanzlage der 
Gemeinden und Gemeindeverbände 

Es ergeben sich Auswirkungen auf d ie kommunale Selbstverwaltung ,  da in geri ngem 
U mfang zusätzl icher AufWand im Rah men bestehender Arbeitsabläufe begründet 
wird .  Es ist n icht zu erwarten , dass eine durch das neue Gesetz den Kommunen ent
stehende Mehrbelastung d ie im Konnexitätsausführungsgesetz festgelegte Bagatel l
schwel le überschreiten wi rd .  Dies ergibt sich aus der d iesem Gesetzentwurf als An
lage beigefügten Kostenfolgenabschätzung . 

G finanzielle Auswirkungen auf Unternehmen und private Haushalte 
U nmittelbare finanzielle Auswirkungen auf Lebensmitte lunternehmen s ind durch das 
Gesetzesvorhaben kaum zu erwarten . Die Pflicht zur  Transparentmachung sch lech
ter Kontrol lergebnisse kann  zum Fernbleiben von Kunden mit der Folge von Umsatz„ 
und Gewin neinbußen führen . Das Gesetz ist im Übrigen so ausgestaltet, dass der 
Lebensmitte lunternehmer e s  selbst i n  der Hand hat, eine Bewertung „ im g rünen Be
reich" zu erhalten .  So tritt d ie Verpflichtung zur Transparentmachung erst nach eirier 
Übergangsfrist von siebe.nundzwanzig Monaten in  Kraft. In dieser Zeit kann  der Le
bensmitte lunternehmer Erfahrungen mit dem Transparenzsystem sammeln .  Zudem 
wird i hm d ie Mög l ichkeit e ingeräumt, kostenpfl ichtig eine zusätzl iche amtl iche Kon
trolle zu beantragen ,  wen n  die lebensmittel- und hyg ienerechtl ichen Anforderungen 
in  sei nem Betrieb nur teilwe ise oder  unzureichend erfüllt waren . 
Demgegenüber verfolgt d ie Verpfl ichtung zur Transparentmachung überwiegende 
öffentl iche I nteressen von erheb l ichem Gewicht, d ie stärker zu gewichten sind als die 
I nteressen einzelner Betroffener, die lebensmittel-:- und hygienerechtliche Anforde
rungen in i h rem Betrieb stetig nur  tei lweise oder unzureichend erfül len . 
Eine finanziel le Auswirkung auf private Haushalte ist nicht erkennbar. 
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H Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes 
Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen haben kei ne unterschiedl ichen ge- . 

. sch lechtsspezifischen Auswi rkungen,  so dass Aspekte des Gender Mainstreaming 
n icht betroffen sind . 

· 

1 Befristung 
Das Gesetz tritt mit Ablauf des 31  i Dezember 2022 außer Kraft. 
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2125 

Gesetz 
zur Bewertung, Darstellung und Schaffung von Transparenz von Ergebnissen 

amtlicher Kontrollen in der Lebensmittelüberwachung · 
(Kontrollergebnis-Transparenz-Gesetz- KTG) 

Vom ..... 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen ,  das hiermit verkündet wird: 

§1 
Gesetzeszweck, Anwendungsbereich, zuständige Behörde 

( 1 ) Zweck dieses Gesetzes ist es, Verbraucherinnen und Verbrauchern die Ergebnis
se von Kontrol len der amtl ichen Lebensmittelüberwachung (amtliche Kontrol len) 
nach Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 29. April 2004 über amtl iche Kontrol len zur Überprüfung 
der Einhaltung des Lebensmittel- und Fut�ermittelrechts sowie der Bestimmungen 
über Tiergesundheit und Tierschutz (AB I .  L 1 65 vom 30.4.2004, S'. 1 ,  L 191 vom 
28.5 .2004, S. 1 ), die zuletzt durch Verordnung (EG) N r. 652/2014 (ABI .  L 1 89 vom 
27.6 .2014 ,  S. 1) geändert worden ist, in  verständl icher Form leicht zugäng lich (trans
parent) zu machen .  Dazu werden d ie Ergebnisse amtl icher Kontrol len gemäß den 
Vorschriften d ieses Gesetzes nach einheitl ichen Beurtei lungsmerkmalen ermittelt, 

. bewertet, dargestel lt u nd transparent gemacht. 

(2) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten n icht fü r die Ergebnisse amtl icher Kon
trol len i n  Betrieben der Primärproduktion . 

(3) Zuständige Behörde im Sinne dieses Gesetzes ist d ie für d ie Lebensmitte lüber
wachu ng zuständige Kreisordnungsbehörde. 

§2 
Grundlagen der Bewertung 

( 1 ) Die Ergebn isse amtl icher Kontrol len 

1 .  werden auf der Grundlage risikobasierter oder von Amts wegen durchgeführ
ter amtl icher Kontrol len von Betrieben nach den Beurtei lungsmerkmalen ge- · 

mäß Nummer 2 und nach e inheitl ichen Beurtei l ungskriterien gemäß § 3 e rmit
telt ,  

2. erstrecken sich auf die Beurte i lungsmerkmale 
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a) Verhalten des Lebensmitte lunternehmers ,  jeweils bezogen auf d ie Bereiche 
der Einhaltung der lebensmittelrechtl ichen Bestimmungen und der Rückver
folgbarkeit, 

b) Verlässl ichkeit der Eigenkontrol len , jewei ls bezogen auf die Bereiche HACCP
Verfahren,  Untersuchungen von Produ kten u nd Temperatureinhaltung sowie 

c) Hyg ienemanagement, jewei ls bezogen auf die Bereiche bau l iche Beschaffen
heit, Rein igung u nd Desinfektion ,  Personalhyg iene, Produktionshyg iene und 
Schäd l ingsbekämpfung u nd 

3 .  werden nach § 4 beurtei lt und nach § 5 bewertet. 

(2) Bis zur Durchführung der ersten amtl ichen Kontrol le nach Inkrafttreten des Ge
setzes kann  der Lebensmittelunternehmer bei der zuständigen Behörde beantragen , 
das Kontrollergebnis nach Akten lage auf der Grund lage der letzten amtl ichen Kon
trol le zu ermitte ln .  

§3 
Beurteilungskriterien 

Die Beurteil ungsmerkmale nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 werden anhand der B�urtei
lungskriterien gemäß den Anlagen 1 bis 3 zu d iesem Gesetz überprüft. 

§4 
Beurteilung 

(1) Die Beurtei l ung der bei der amtlichen Kontrol le getroffenen Festste l lungen zu den 
i n§ 2 Absatz 1 Nummer 2 genannten Beu rte i lungsmerkmalen erfolgt in Form von 
Beurtei l ungsstufen ,  denen die folgende Beurte i lung durch Punkte zugeordnet wird: 

Beurteilungsstufe 1 2 3 4 5 

Beurteilung sehr gut gut zufriedenstellend ausreichend nicht ausrei-
chend 

Punkte§ 2 0 2 4 6 8 

Nummer2 

·Buchstabe a 

Punkte§ 2 0 6 ) 12 18 25 

Nummer2 

Buchstabe b 

Punkte§ 2 0 12 20 30 40 

Nummer2 

Buchstabe c 
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(2) Die zuständige Behörde dokumentiert d ie Beurte i lung i n  sch riftl icher oder elektro
n ischer Form entsprechend des Beu rtei l ungsbogens nach An lage 4 zu d iesem Ge
setz oder in vergleichbarer Form. 

§ 5  

Bewertung 

Zur Ermittlung des Kontrol lergebnisses wird die Summe der Punkte gemäß § 4 Ab
satz 1 zu den Beurtei lungsmerkmalen gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 2 gebi ldet u nd 
bewertend folgenden drei Ergebnisstufen zugeordnet: 

0 - 36 Punkte: „Anforderungen erfü l lt" 
keine oder wen ige geri ngfügige Mängel festgestel lt 

37 - 54 Punkte: „Anforderungen tei lweise erfü l lt" 
meh rere geringfügige oder e inzelne schwerwiegende Mängel festgestel lt 

55 - 73 Punkte: „Anforderungen u nzureichend erfüllt" 
meh rere schwerwiegende Mängel festgestellt. 

§ 6  

Darstellung des Kontrollergebnisses 

(1) Die Darstel l ung des Kontrol lergebnisses erfolgt in Form e ines Balkendiagramms, · 

das die Ergebnisstufen nach§ 5 abbi ldet, eine Skalieru ng von 0 bis 73 enthält u nd in  
Zweierschritte unterteilt ist. Den Ergebnisstufen werden d ie Farben Grü n  („Anforde
rungen erfü l lt") , Gelb („Anforderungen tei lweise erfü l lt") u nd Rot („Anforderungen un
zureichend erfü l lt"} zugeordnet. Die nach § 5 ermittelte Gesamtpunktzahl wi rd in Re
lation zur maximal mög l ichen Punktzahl gesetzt u nd im Balkendiag ramm mit e inem 
Pfeil markiert. U nter dem Balkendiag ramm werden die Beurtei lungsmerkmale gemäß 
§ 2 Absatz 1 N ummer 2 und deren Beu rtei lung i n  Textform aufgeführt.  

(2) Die zuständige Behörde erstellt u nter Verwendu ng des i n  Anlage 5 zu diesem 
Gesetz aufgeführten Musters ein Dokument (Kontrol lbarometer) , das die Anschrift 
der zuständigen Behörde, die Anschrift der Betriebsstätte und den Namen des ver
antwortlichen Lebensmitte lunternehmers sowie die in Absatz 1 aufgeführten Anga
ben enthält. I n  dem Kontro l lbarometer sind neben dem aktuel len Kontrol lergebn is 
noch die Ergebn isse der drei nach Ablauf der in  § 11 Absatz 1 Satz 2 genannten 
Frist vorhergehend erfolgten amtlichen Kontrol len unter Nenn u ng des jewei l igen Kon
trol ldatums aufzuführen.  Das Dokument ist mit dem Siegel der zuständigen Behörde 
zu versehen . 
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§ 7 

Information über das Kontrollergebnis 

Die zuständige Behörde stel lt dem Lebensmitte lunternehmer das Kontro ll barometer 
nach § 6 Absatz 2 in schriftl icher Form zur Verfügung . Bevor das Kontrol lbarometer 
dem Lebensmittelunternehmer zur Verfügung gestel lt wi rd, hat i hm die zuständige 
Behörde Gelegenheit zu geben ,  sich zu dem Kontrol lergebnis und zu den das Er
gebnis tragenden erhebl ichen Tatsachen zu äußern . § 28 des Verwaltungsverfah
rensgesetzes g ilt entsprechend .  Eine Anhörung ist nicht erforderl ich, wenn  der Le
bensmitte lunternehmer darauf verzichtet. Die Durchführung einer mündl ichen Anhö
rung oder der Verzicht darauf sind i n  den Akten zu vermerken . 

§ 8  

Transparentmachung des Kontrol lbarometers 

( 1 ) Der Lebensmittelunternehmer ist verpfl ichtet, das Kontrol lbarometer nach Maß-
gabe der Absätze 2 und 3 u nverzügl ich nach Erhalt für Verbraucherinnen und Ver
braucher zugängl ich. zu machen .  Die zuständige Behörde hat die Kontrol lergebnisse 
unter Nennung des Lebensmittelunternehmers und der Betriebsstätte über das Inter
net oder in sonstiger geeigneter Weise öffentl ich zugängl ich zu machen .  

(2) Be i  Betrieben ,  d ie unmittelbar an den Endverbraucher abgeben,  hat  der Lebens
mitte lunternehmer das Kontrol lbarometer an oder i n  der Nähe der Eingangstor oder 
an einer vergleichbaren , fü r die Verbraucherin  oder den Verbraucher unmittelbar vor 
Betreten der Betriebsstätte von außen gut sichtbaren Stel le anzubringen. Das Kon
trol lbarometer ist vor Verschmutzung und Beschädigung zu schützen . Ist das Kon
trol lbarometer verändert, beschädigt, un leserlich oder entfernt worden ,  hat der Le
bensmitte lunternehmer bei der zuständigen Behörde u nverzügl ich die Ausstellung 
e ines neuen Kontrol lbarometers zu beantragen .  

(3) Für Betriebsstätten , i n  denen Lebensmittel n icht oder überwiegend n icht unmittel
bar an den Endverbraucher abgeben werden , hat der Lebensmitte lunternehmer das 
Kontrol lbarometer unverändert, vol lständig und für die Verbraucherin oder den Ver
braucher leicht auffindbar auf seiner Internetseite zu veröffentl ichen . 

\ 
(4) Der Lebensmittelunternehmer darf die Abbildung des Kontrol lbarometers nur voll-
ständig zu anderen Zwecken verwenden .  Abweichungen in der Größe der Abbi ldu ng 
s ind dabei zulässig. 

(5) Ei n Kontrollbarometer verliert seine Gültigkeit, sobald der Lebensmitte lunterneh
mer von der zuständigen Behörde ein neues Kontrol lbarometer erhalten hat sowie 
bei einem Wechsel des verantwortl ichen Lebensmitte lunternehmers oder  bei wesent
l ichen Veränderungen der Betriebsst�me, d ie der Unternehmer der zuständigen Be
hörde entsprechend den Vorgaben des Artikels 6 der Verordnung (EG) Nr . . 852/2004 
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des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Apri l 2004 über Lebensmittel
hyg iene (ABI. L 139 vom 30.4.2004 ,  S .  1 ,  L 226 vom 25.6.2004, S .  3, L 46 vom 
2 1 .2 .2008, S. 5 1 , L 58 vom 3 .3 .2009, S. 3) , d ie zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. · 

219/2009 (ABI. L 87 vom 3 1 .3 .2009, S. 1 09) geändert worden ist, mitzuteilen hat. Der 
Lebensmittelunternehmer ist verpfl ichtet, e in ungü ltiges Kontrol lbarometer aus der · 

Betriebsstätte und aus seiner  Internetpräsenz zu entfernen sowie die Verwendung zu 
anderen Zwecken nach Absatz 4 zu beenden . 

§ 9 

Zusätzl iche amtliche Kontrolle 

. Auf Antrag des Lebensmitte lunternehmers soll d ie zustä
.
ndige Behörde innerhalb von . 

d rei .Monaten unangekündigt eine zusätzl iche, kostenpfl ichtige amtl iche Kontrol le 
d u rchführen ,  wen n  das Kontrol lergebnis nach § 5 der Ergebnisstufe „Anforderungen 
te i lweise erfü l lt" oder „Anforderungen u nzureichend erfü llt" zugeordnet wurde. Satz 1 
g i lt n icht, wenn das Kontrol lergebnis der zusatzlichen amtl ichen Kontrol le oder e iner 
amtl ichen Nachkontrol le der Ergebnisstufe „Anforderungen tei lweise erfüllt" oder „An.:. 
forderungen unzureichend erfü l lt" zugeordnet wurde . 

§ 10 

Anordnungsbefugnis 

Die zuständige Behörde kann  die notwendigen Anordnungen und Maßnahmen tref
fen, die zur Beseitigung festgestellter Verstöße oder zur Verhütung künftiger Verstö
ße gegen Vorschriften d ieses Gesetzes erforderl ich sind .  

§ 1 1  

Inkrafttreten,  Außerkrafttreten 

( 1 ) Dieses Gesetz tritt vorbehaltl ich des Satzes 2 am Tag nach der Verkündung i n  Kraft. 
§ 6 Absatz 2 Satz 2, § 7 Satz 2 bis 5, § 8 Absatz 1 und 3 sowie § 9 treten am [einset
zen: Datum des ersten Tages des siebenundzwanzigsten auf das Inkrafttreten dieses 
Gesetzes folgenden Kalendermonats] i n  Kraft. 

(2) Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des 3 1 . Dezember 2022 außer Kraft. 
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Begründung 

A Allgemeiner Teil 

1. Gründe für das Gesetzesvorhaben 

Mit dem vorl iegenden Gesetz sol l das von der Verbraucherschutzmin isterkonferenz 
erarbeitete Modell zur Bewertung , Darstellung und Transparentmachung von Ergeb:.. 
n issen amtl icher Kontrol len i n  der Lebensmitte lüberwachung im Landesrecht einge
füh rt werden .  · 

Die verbindl iche Einführung eines Systems zur Bewertung ,  Darstel lung und Transpa:.. 
rentmachung von Ergebnissen amtl icher Kontrol len i n  der Lebensmitte lüberwachung 
(Transparenzsystem) sol l für V�rbraucherinnen und Verbraucher die Mögl ichkeit 
schaffen ,  sich über die leicht verständl ich dargestellten Ergebn isse amtl icher Kontrol
len unmittelbar an einer Betriebsstätte vor dem Betreten oder im Vorfeld über das . 
I nternet i n  u naufwändiger Art und Weise („barrierefrei") zu informieren . Ein solches 
Transparenzsystem stärkt das Leitbi ld des mü ndigen Verbrauchers ,  der seine Kon
sumentscheidungen auf der Basis von relevanten I nformationen trifft. Zudem sol l  das 
Transparenzsystem den einzelnen Lebensmitte lunternehmer noch stärker und konti
n u ierl icher als bisher dazu motivieren und veran lassen ,  seinen Betrieb im Einklang 
mit den lebensmittel- und hyg ienerechtl ichen Vorschriften zu betreiben .  Auch füh rt  
e ine I nformation über die Ergebnisse amtl icher Betriebskontrol len z u  meh r  Transpa
renz ü ber das staatl iche Handeln im Bereich der Lebensmitte lüberwachung ,  wie sie 
von Artikel 7 Absatz 1 VO (EG) 882/2004 (EU Kontrol lverordnung) gefordert wird und 
stärkt das Vertrauen der Verbraucherschaft in d ie Tätigkeit der amtl ichen Lebensmit
telkontrol le .  Letztl ich antizipiert das Transparenzsystem e ine Entwicklung auf eu ropä
ischer Ebene.  Nach dem aktuel len Entwurf zur Revision der EU Kontrol lverordnung 
werden d ie zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten künftig ermächtigt sei n ,  unter 
bestimmten Bed ingungen Angaben über die E instufung von Lebensmitte lunterneh
men aufg ru nd der Ergebnisse der amtl ichen Kontrol len zu veröffentl ichen oder der 
Öffentl ichkeit auf and�rem Weg zugängl ich zu machen . 

1 

Das System zur Bewertung ,  Darstel l ung und Transparentmachung von Ergebnissen 
amtlicher Kontrollen in der Lebensmittelüberwachung knüpft an die bereits beste
henden und praktizierten staatl ichen Kontro l laktivitäten im Bereich der Lebensmittel
überwachung an und ergänzt und unterstützt d iese. Durch d ie Bewertung , Darstel
lung in verständl icher Form und Transparentmachung der Kontrol lergebriisse sol l 
auch eine Verstärkung der Schutzwi rkung der amtl ichen Kontrol le erreicht werden . 
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I I. Wesentlicher Inhalt 

Der Gesetzentwurf füh rt  ein landesweit e inheitl iches System für die Bewertung , Dar
ste l l ung u nd Transparentmachung von Ergebnissen amtl icher Kontrol len i n  der Le
bensmitte lüberwachung (Transparenzsystem) e in .  
In das Transparenzsystem werden a l le  Lebensmittelbetriebe einbezogen,  d ie  nach 
Artikel 6 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 bei der zuständigen Behörde 
zu registrieren sind u nd auf die § 6 Absatz 1 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
Rahmenüberwachung (AW Rüb) anwendbar ist. Die Primärproduktion wird n icht 
e inbezogen .  
Die Grundlage für das Transparenzsystem ist e in  e inheitl iches Beurtei l ungssystem 
fü r d ie Ermittlung und Bewertung des Kontrol lergebnisses mit e inheitl ichen Beurtei
l ungs- und Bewertungsmaßstäben. Die Elemente des Beurtei l ungssystems sowie 
e ine leicht verständl iche Form der Darste l lung des Kontrollergebnisses , d ie als Kon
tro l lbarometer bezeichnet wird ,  werden geregelt. Zudem wird d ie rechtl iche Grundla
ge für e ine Transparentmachung der Ergebn isse amtl icher Kontrollen in der Lebens
mitte lüberwachung geschaffen. Nach Ablauf einer siebenundzwanzig Monate dau
ernden ,  für d ie Lebensmittelunternehmer freiwi l l igen Einführungsphase sind danach 
d ie Lebensmittelunternehmer verpfl ichtet, das Kontrol lbarometer an g ut sichtbarer 
Stelle zugängl ich zu machen .  

Das dem Transparenzsystem zu Grunde l iegende Beurtei lungssystem für amtl jche 
Betriebskontrol len knüpft an das bereits in  Nord rhein-Westfalen praktizierte Verfah
ren der amtl ichen Lebensmitte lüberwachung an. Seit 2007 füh ren die für d ie Le
bensmitte lüberwachung zuständigen Behörden nach Maßgabe der Al lgemeinen 
Verwaltungsvorschrift Rah menüberwachung (AW RÜb) des Bundes amtl iche Be
triebskontrol len durch . Das Ergebnis der Betriebskontrol le bildet d ie Grundlage für 

. d ie zu dokumentierende Risikobeurtei lung und Risikoeinstufung eines Lebensmittel
betriebes. Dabei werden unter anderem d ie Merkmale „Verhalten des Lebensmittel
unternehmers" , „Verlässl ichkeit der Eigenkontrol len" und „Hyg ienemanagement" 
nach einheitlichen ,  in  der AW RÜb beschriebenen Kriterien beurtei lt. 

Das Transparenzsystem knüpft an die Ergebnisse der bereits jetzt im Rahmen der 
Ris ikobeurtei lung erfolgenden amtl ichen Betriebskontrol len an. Die Ergebn iss� wer
den im Transparenzsystem auf der Grundlage des von der Verbraucherschutzmin is
terkonferenz entwickelten Model ls bewertet und in einer zusammenfassenden g ra- . 
phischen Darstel lung abgebi ldet. Die im Gesetz als Muster vorgegebene graphische 
Darstel lung ist allgemein  leicht verständl ich und anschaul ich:und wird als Kontrol lba-
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rometer bezeichnet. Neben dem aktuel len Kontrol lergebnis werden na
.
ch Ablauf der 

E infüh rungsphase zusätzl i ch die Ergebnisse der letzten d rei amtlichen Kontrol len 
dargestel lt. 

Das Kontrol lbarometer ist durch den Lebensmittelunternehmer in seiner Betriebsstät
te und durch d ie zuständige Behörde im Internet oder in sonstiger Weise zugä�gl ich 
zu machen . Die Verpfl ichtungen gelten erst nach einer Einfüh ru ngsphase von sie
benundzwanzig Monaten .  Innerhalb d ieser E infüh rungsphase ist der Leb�nsmitte lun..-· 

· ternehmer zwar n icht verpflichtet aber berechtigt, das Kontrol lergebnis i n  seinem Be
trieb zugängl ich zu machen . In der Einführungsphase sol len d ie Behörden ,  Wirt
schaftsbetei l igten und die Verbraucherschaft Erfahrungen mit dem.neuen Transpa
renzsyste·m sammeln .  
Das Gesetz tritt m i t  Ablauf des 31 . D�zember 2022 außer Kraft, wi rd aber zuvor eva
l u iert, um eine Grundlage für eine Entscheidung über die Fortge1tung zu schaffen: 

Die Landesregierung berichtet dem Landtag über die Erfahrungen ,  d ie Behörden ,  
Lebensmittelunternehmer und die Verbraucherschaft in  der Einführungsphase mit 
dem Transparenzmodel l  gemacht haben .  

I I I. Gesetzgebungskompetenz 

Die Gesetzgebungskompetenz des Landes erg ibt sich ausArtike � 72 Abs. tGG. Da
nach haben die Länder im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung die Befugnis 
zur Gesetzgebung , solange und soweitder Bund von sei ner Gesetzgebungszustän-

. d igkeit n icht durch Gesetz Gebrauch gemacht hat. Unter G.ebrauchmachen wird eine 
erschöpfende Regelung verstanden (Schmidt-Bleibtreu ,  GG, Art. 72 Rn. 27). l nwie-· 
weit bundesgesetzlic::he Regelungen erschöpfend sind, kann . nicht al lgemein ,  sondern 
nu r  anhand der e inschlägigen Bestimmungen und des jewei l igen Sachbereichs fest
gestel lt werden (BVerfGE 1 09 ,  1 90, Rn. 1 42 zitiert nach juris) . Es ist i n  erster Lin ie 
auf das Bundesgesetz selbst, sodann auf den h inter dem Gesetz stehenden Rege
l ungszweck, ferner auf die GesetZgebungsgesch ichte und die Gesetzesmaterial ien 
abzustel len (BVerfGE 1 1 3 ,  348 ,  Rn 105 , zitiert nach ju ris) . Der Gebrauch der Kompe
tenz durch den Bund muss bei Gesamtwürd igung des Normenkomplexes zudem h in
reichend erkennbar sein (Schmidt-Bleibtreu , a .a .O.). Entscheidend ist, ob und 'i nwie- . 
weit d ie Gesetzgebungsgegenstände identisch s ind .  

Neben e iner ausdrückl ichen bundesg�setzlichen Regelung kan n  auch das "absichts
. vol le Unterlassen" eine Sper�irkung für die Länder erzeugen (BVerfGE 1 1 ·3 ,  348 , 
Rn . 1 05,  zitiert nach ju ris) . Zu einem erken�bar gewordenen Wi l len des Bundesg·e
setzgebers, zusätzl iche Regelungen auszuschl ießen (bewusste Regelungslücke) , 
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darf sich ein Landesgesetzgeber n icht in Widerspruch setzen ,  selbst wenn  er  das 
Bundesgesetz für unzureichend hält (BVerfGE 113 ,  348 ,  Rn. 105) . Der Eintritt einer 
Sperrwirkung zu Lasten der Länder setzt dann aber voraus, dass der Gebrauch der 
Kompetenz durch den Bund bei Gesamtwürd igung des Normenkomplexes h in rei
chend erkennbar ist. Konzeptionel le Entscheidungen des Bundesgesetzgebers dür
fen i nsofern durch die Landesgesetzgeber n icht verfälscht werden (BVerfGE 1 1 3 ,  
348, Rn. 106 , zitiert nach juris). 
Für Regelungen zum Verwaltungsverfahren steht den Länder nach Artikel 84 GG die 
Gesetzgebungskompetenz zu. 

U nter Zugrundelegung dieser verfassungsrechtl ichen Maßstäbe ist das fachlich zu
ständige Bundesmin isterium für Ernährung u nd Landwirtschaft (BMEL) der Auffas
sung , dass d ie Vorschriften des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) 
vorl iegend n icht absch l ießend sind . § 40 Absatz 1 und Absatz 1a LFGB.lassen noch 
Raum für landesrechtliche Regelungen , durch d ie Unternehmer zur Transparentma.:. 
chung der Ergebnisse lebensmittel rechtl icher Kontrollen verpfl ichtet werden.  Dem
entsprechend könnten die Länder über.die besteh�nden Vorsch riften des LFGB h in
aus die Lebensmittel information - und damit auch die Einführung eines sogenannten 
Kontrol lbarometers regeln .  Dafür  spri<?ht, dass d ie Regelungen in§ 40 Absatz 1 und 
1 a LFGB auf die Veröffentl ichung bestimmter lebensmittelrechtl icher Verstöße durch 
d ie Behörde abzielen , aus denen eine gewisse Gefahr  für den Verbraucher resultie
ren kann .  Dies ist von einem System der verpflichtenden umfassenden Veröffentl i
chung amtl icher Kontrol lergebnisse durch den Lebensmitte lunternehmer selbst kla r  
abgrenzbar. Auch aus  der Gesetzesbegründung (BT-Drs.  7374/1 7) erg ibt sich n icht, 
dass der Gesetzgeber Veröffentl ichungspfl ichten von Lebensmitte lunternehmen ,  d ie 
ü ber d ie behörd l ichen Veröffentlichungspffichten mit 'Warnfunktion" h inausgehen, 
ganz bewusst ausschl ießen wol lte . I nsofern sind § 40 Absatz 1 und Absatz 1 a LFGB 

· als M indestregelungen zu verstehen ,  die weitergehende Regelungen du rch Landes
recht zulassen . 

Die Verbraucherschutzmin ister der Länder haben den Bund seit 2011 mehrfach auf
gefordert, eine bundesrechtl iche Rechtsgrundlage für die Einfüh rung des „VSMK-

. Model ls" zur Schaffung von Transparenz über die Ergebnisse der amtl ichen Le
bensmitte lüberwachung zu schaffen .  Zuletzt haben sie im Mai 2015 dem Bund dafü r  
e ine Frist bis z u m  Sommer 201 5  gesetzt. Der B u n d  war jedoch trotz der vielfältigen 
I n itiativen und jah relangen Bemühungen auf fach l icher und verbraucherpol itischer 
Ebene dazu n icht bereit. 
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B Besonderer Tei l  

Zu § 1 :  

Absatz 1 Satz 1 bestimmt den Gesetzeszweck. Danach ist Zweck des Gesetzes , 

Verbraucherinnen und Verbrauchern die Ergebn isse von Kontrol len der amtl ichen 
Lebensmittelüberwachung leicht zugängl ich und in verständlicher Form transparent 
zu machen. Dazu wird gemäß Satz 2 in dem Gesetz geregelt, wie d ie amtl ichen Kon

trol lergebnisse nach e inheitl ichen Beurte i lungsmerkmalen ermittelt, bewertet und 
dargestel lt werden sowie zugänglich zu machen sind. 

Absatz 2 nimmt Betriebe der Primärproduktion im Sinne von Artikel 3 Nummer 1 7  
der Verordnung (EG) Nr. 1 78/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 28. Januar 2002 vom Anwendungsbereich des Gesetzes aus. Damit folgt der 
Gesetzgeber der Empfeh lung aus dem Transparenzmodel l  der Verbraucherschutz
min isterkonferenz. N icht von der Ausnahme erfasst sind im Zusammenhang mit e iner 1 
Primärproduktion betriebene Lebensmittelbetriebe (z. B. sog. Bauerncafes, Bauern-
läden) , die nach Artikel 6 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 bei der zu
ständigen Behörde zu reg istrieren sind und auf d ie § 6 Absatz 1 der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift Rahmenüberwachung (AW RÜb) anwendbar ist. 

Absatz 3 regelt, welche Behörde für den Vol lzug des Gesetzes zuständig ist. 
Die Transparentmachung der Kontrol lergebn isse knüpft an die amtl ichen Überwa
chungsergebnisse an ,  d ie· im Rahmen der al lgemeinen Lebensmitte lüberwachung 
ermittelt. werden. Die al lgemeine Lebensmitte lüberwachung obl iegt nach § 1 Satz 1 
Buchstabe a des Gesetzes über den Vollzug des Lebensmittel-, Futtermittel- und Be
darfsgegenständerechts vom 1 9. März 1 985 (GV. NW . .  1985 S. 259), zuletzt geändert 
du rch Artikel 1 des Gesetzes vom 1 3.3 .2008 (GV. NRW. S. 220), i n  Verbindung mit 
§ 1 Absatz 1 Nummer 1 der Zuständigkeitsverordnung Verbraucherschutz Nordrhein
Westfalen vom 3. Februar 201 5 (GV. N RW. S. 293) den Kreisordnungsbehörden . 

. I nsofern ist es sachgerecht, auch den Vollzug für die Bewertung und Transparentma
chung der Kontrol lergebn isse auf die Kreisordnungsbehörden zu übertragen. Da d ie 
gesetzl ichen Regelungen bereits sehr konkret bestimmen,  wie e ine Bewertung und 
Transparentmachung zu erfolgen hat ,  sol l  d ie Aufgabe nach d iesem Gesetz nur a ls 
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe übertragen werden. 

Zu § 2: 

Absatz 1 regelt die Grundlagen für die Ermittlung , Beurtei lung und Bewertung der 

Ergebnisse amtl icher Kontrol len , die transparent gemacht werden sollen. 
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Nummer 1 verweist auf die a l lgemeinen Anforderungen an eine amtl iche Betriebs

kontrol le ,  über deren Ergebnis zu informieren ist. Die amtl iche Lebensmittelüberwa
chung durch d ie zuständ igen Behörden erfolgt bisher nach Maßgabe der Allgemei
nen Verwaltungsvorschrift Rahmenüberwachung (AWRÜb) des Bundes. Dabei 
werden im Rah men eines ris ikobasierten Beurtei lungssystems Beurte i l ungsmerkmale 
sowie dazugehörige Beurteilungskriterien nach einheitlichen ,  in der AW RÜb be

schriebenen Kriterien beurteilt . 
Da sich dieses System in der Praxis bewährt hat, knüpft der Gesetzgeber daran an .  
M it der  Anknüpfung an bewährte, i n  der Praxis bestehende Überwachungsstandards 
und ÜberwachungssystE�me ist zudem gewährleistet, dass durch das Transparenz
system kein  nennenswerter zusätzl icher Aufwand für die zuständigen Behörden ent
steht. Auch für die Lebensmitte lunternehmer ist d ie Überwachung auf der Grundlage 
e ines risikobasierten Beurte i lungssystems n icht mit neuen Überwachungsstandards 
oder Überwachu ngserfordernissen verbunden.  

I n  Nummer 2 Buchstaben a bis c wird geregelt, dass die im Rahmen des ris ikoba

sierten Beurtei l ungssystems der AW RÜb zu beurtei lenden Beurtei lungsmerkmale 
„Verhalten des Lebensmitte lunternehmers", „Verlässl ichkeit der Eigenkontrol len" und 
„Hyg ienemanagement" , bezogen aufkonkret benannte Beurtei lungskriterien i n  das 
Kontrol lergebnis einfl ießen . Die Beurtei l ungskriterien erfassen konkrete Prüfgegen
stände, d ie im Betrieb zur Ermittlung des Kontrol lergebnisses betrachtet u nd beurtei lt 
werden . So werden beispielsweise für das Beurtei l ungsmerkmal „E inhaltung der le:.. 
bensmittel rechtHchen Bestimmungen" die Beurtei lungskriterien Art und Anzahl a l ler 
verwaltungsrechtlichen Maßnahmen ,  Anzah l  von Probenbeanstandungen i n  Bezug 
auf Gesundheitsgefahr  oder Täuschungsschutz oder Ein haltung von behörd l ich ge
setzten Fristen und Maßnahmen oder Anordnungen vorgegeben . Bei der Festlegung 
von Beurte i lungskriterien hat sich der Gesetzgeber an in der Überwachungspraxis 
bestehende Beurte i lungs- und Entscheidungsh i lfen für d ie Risikobeurte i lung von Le
bensmitte lbetrieben im Sinne der AW RÜb orientiert. Die hier festgelegten Grund la
gen entsprechen weitgehend den von, der Verbraucherschutzministerkonferenz be
sch lossenen fachl ichen Grundlagen für ein Transparenzsystem. Geringfügige Modifi
kationen sind veranlasst durch Erkenntnisse , die mittlerwei le in den Städten Bielefeld 
und Duisburg mit dem Projekt „KOBRA" gewonnenen wurden sowie durch Anregun
gen der Wirtschaftsbetei l igten .  

Nummer 3 verweist auf  d ie  § §  4 und 5 des Gesetzes, i n  denen geregelt ist, wie d ie  

be i  den amtl ichen Kontrol len getroffenen Festste l lungen zu beurtei len und zu bewer
ten sind. 
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Absatz 2 ermög l icht dem Lebensmittelunternehmer, nach dem Inkrafttreten des Ge
setzes vor Durchführung einer ersten amtl ichen Betriebskontrolle auf Antrag eine 
Einstufung des Kontrol lergebnisses nach Aktenlage zu erhalten .  Diese Mögl ichkeit 
soll den Lebensmitte lunternehmer, i nsbesondere in Anbetracht des für i h n  nach Ab
lauf der E inführungsphase verbindlichen Transparenzsystems, in d ie Lage versetzen ,  
unabhäng ig von einer risikobasierten Kontrol lfrequenz zeitnah e in Kontrol lbarometer 
zu erhalten , um Wettbewerbsverzerrungen begegnen zu können . 

Zu § 3: 
§ 3 konkretisiert die Beurtei . lungskriterien u nter Verweis auf die Anlagen 1 bis 3. 

Zu§ 4: 
§ 4 bestimmt das System, mit dem d ie bei den amtl ichen Kontrol len zu den jewei l igen 
Beurtei lungsmerkmalen getroffenen Feststel lungen einheitl ich bewertet werden kön
nen. Das System enthält fünf Beurtei lungsstufen, denen jewei ls Punktwerte zugeord
net werden . 

Absatz 1 legt ein System zur  Beurtei l ung des Kontrol lergebnisses fest. D ies erfolgt 

auf der Grundlage der für die Überwachungspraxis bestehenden Vorgaben zur Risi-
· .  kobeurtei lung von Lebensmittelbetrieben im  S inne der AW RÜb. 

Die Beurte i lung soll auf der Grundlage der bei der amtl ichen Kontrol le erfolgten Beur
tei lung der i n  § 2 Absatz 1 Nummer 2 aufgefüh rten Beurtei lungsmerkmale und der 
dazu vergebenen (Malus)Punktwerte erfolgen. 

Absatz 2 Satz 1 verpflichtet die zuständige Behörde,  die Beurte i lung in schriftl icher 

oder elektron ischer Form entsprechend dem Beurtei lungsbogen nach Anlage 4 zu 
d iesem Gesetz oder in verg leichbarer Form zu dokumentieren . Diese Dokumentati
onsverpfl ichtung besteht bereits nach der AW RÜb im Rahmen der risikoorientierten · 

Überwachung und wird formularmäßig über BALVI unterstützt. 

Zu § 5: 

§ 5 legt das Bewertungssystem fest. Die sich aus der Beurtei lung der Beurtei lungs
merkmale ergebenden (Malus)Punktwerte werden addiert und drei Ergebnisstufen 
zugeordnet. Der Gesetzgeber hat in  Anknüpfung an die Empfeh lung der Verbrau
cherschutzmin isterkonferenz die drei Ergebnisstufen bei einem maximal zu errei
chenden (Malus)Punktergebnis von 73 wie folgt d ifferenziert: 

0 - 36 Punkte: „Anforderungen erfü l lt" 
keine oder wen ige geringfügige Mängel festgestellt 
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· 37 - 54 Punkte: „Anforderungen tei lweise erfül lt" 
mehrere geringfüg ige oder einzelne schwerwiegende Mängel festgestel lt 

55 - 73 Punkte: „Anforderungen u nzureichend erfüllt" 
mehrere schwerwiegende Mängel festgestellt 

Zu § 6: 

Absatz 1 gibt vor, wie d ie g raphische Darste l lung der Kontrollergebnisse zu erfolgen 

hat. Die Darste l lung des Kontrollergebnisses erfolgt in Form eines Balkendiag ramms, 
das die Ergebnisstufen nach § 5 abbi ldet, eir;ie Skal ierung von nu l l  bis dreiundsiebzig · 

enthält und in  Zweierschritte untertei lt ist. Den Ergebnisstufen werden die Farben 
Grün („Anforderungen erfü l lt") , Gel b  („Anforderungen tei lweise erfül lt") und Rot („An

forderungen unzureichend erfül lt") zugeordnet. D ie nach § 5 ermittelte Gesamtpunkt
zah l  wird in  Relation zur maximalen Punktzah l  gesetzt u nd im Balkendiagramm mit 
e inem Pfei l  markiert. Unter dem Balkendiagramm werden d ie Beurtei lungsmerkmale 
und deren Beu rtei lung in Textform aufgeführt. 

Absatz 2 Satz 1 bestimmt, dass die zuständige Behörde unter Verwendung des i n  

Anlage 5 aufgeführten Musters e in  Dokument erstellt, das d ie  Anschrift der zuständi
gen Behörde, d ie Anschrift der Betriebsst.ätte und den Namen des verantwortl ichen 
Lebensmittelu nternehmers sowie die in Absatz 1 aufgeführten Angaben enthält. Die
ses Dokument wi rd als Kontrol lbarometer bezeichnet (Legaldefin ition) . 
Nach Satz 2 sind in  das Kontrol lbarometer neben dem aktuel len Kontrol lergebnis -
soweit vorhanden - noch die Kontrol lergebnisse der drei vorhergehend erfolgten amt

. l ichen Kontrollen aufzuführen .  Die Transparentmachung der Ergebnisse vorherge-
gangener amtl icher Kontrol len ermög l icht dem Verbraucher, sich einen umfassende
ren E indruck über die „Kontrollbiografie" des Betriebs zu verschaffen . Zudem wird die 
Motivation der Lebensmitte lunternehmer gestärkt, kontinuierl ich lebensmittelrechtli
che Anforderungen zu erfüllen .  Satz 2 gilt gemäß § 1 1  Absatz 1 Satz 2 nicht in  der 
Einführungsphase. Nach Ablauf der Einfüh rungsphase ist zunächst nur das aktuel le 
Kontrollergebnis abzubi lden .  Die Ergebn isse der vor Ablauf der in§ 1 1  Absatz 1 Satz 
2 genannten Frist erfolgten amtl ichen Kontrol len sind i n  dem ersten Kontrol lbarome
ter nach Ablauf der Einführungsphase nicht aufzuführen. 

Zu § 7: 

Satz 1 verpfl ichtet die zuständige Behörde , dem Lebensmitte lunternehmer das Kon

trol lbarometer i n  schriftlicher Form zu r Verfügung zu stel len . D ie Erstel lung des 
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Kontrollbarometers erfolgt ü ber BALVI und kann von der zuständigen Behörde aus
gedruckt werden.  
In Abhängigkeit von dem Ergebnis der Betriebskontrol le besteht die Mög l ichkeit, dass 

· die in  dem Kontrol lbarometer enthaltenen Festste l lungen,  verbunden mit der Unter
nehmerpfl icht zur Veröffentl ichung ,  in eine geschützte Rechtsstel lung des Lebensmit
tel unternehmers eingreifen .  D ie durch das Rechtsstaatsprinzip  (Artikel 20 Absatz 3 

GG) garantierten Verfahrensrechte des betroffenen Lebensmittelunternehmers ge
bieten es , ihm Gelegenheit zu geben , sich zu den das Ergebnis tragenden ,  erhebli
chen Tatsachen zu äußern u nd ggf. Rechtsschutz zu erlangen ,  bevor die zuständige 
Behörde ihm das Ergebnis der amtlichen .Betriebskontrolle in dem KontrQl lbarometer 
g raph isch dargestel lt aushändigt oder zu

.
sendet. 

Satz 2 erklärt i nsofern für die Anhörung die Vorschriften des § 28 Verwaltungsverfah
rensgesetz N RW für entsprechend anwendbar. Eine unmittelbare Anwendung dieser 

· Vorschrift scheidet aus,  da es sich bei der Erste l lung oder Aushändig ung/Zusendung 
des Kontrollbarometers n icht um einen Verwaltungsakt, sondern uni einen Realakt 
handelt. Die Anhörung kann münd lich oder schriftl ich erfolgen .  Eine Anhörung ist 
nach Satz 3 n icht erforderl ich , wenn  der verantwortl iche.Lebensmitte lunternehmer 

· darauf verzichtet. 

. I m  Regelfall wird die Anhörung des verantwortlichen Lebensmitteluntemehmers·oder 
seines Beauftragten unmittelbar  nach der Betriebskontrol le mündl ich vor Ort erfolgen 
können . Fal ls d ies nicht mög l ich ist, kann ein Anhörungsformular nach der Betriebs
kontrol le für den Verantwortl ichen zur�ckgelassen werden , wonach die Möglichkeit 
e iner schriftl ichen Stel lungnahme eingeräumt wird.  Für die Stellungnahme ist von der 
zuständigen Behörde eine angemessene Frist zu setzen .  Eine Regelfrist für die Stel:
l ungnahme wird n icht bestimmt, um den zuständ igen Behörden die notwendige Fle
xibilität für eine zügige und „unbürokratische" 'Bearbeitung im Einzel�all zu ermög li
chen . Nach Würdigung der Stel lungnahme des verantwortl ichen Lebensmitte lunter.,. 
nehmers oder nach Ablauf einer angemessenen Anhörungsfrist erstel lt die zuständi

ge Behörde das Kontrol lbarometer und stellt es dem Verantwortl ichen zur Verfügung ,  
um es für Verbraucheri nnen und Verbraucher zugängl ich zu machen. 

Der Lebensmitte lunternehmer ist nach § 8 Absatz 1 Satz 1 .  verpflichtet, das Kontrol l
barometer u nverzügl ich nach Erhalt zugängl ich zu machen.  Ist er der Auffassung , 
dass 

.
die behörd licherseits getroffenen Fest�tel l ungen unzutreffend sind und/oder die 

Darstellung im Kontro l lbarometer n icht tragen ,  kann  er vor dem Verwaltungsgericht 
im Wege des vorläufigen Rechtsschutzes nach § 1 23 Verwaltungsgerichtsordnung 
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Rechtsschutz erlangen.  Das Kontrol lbarometer, das für die Transparentmachung des 
Kontrol lergebnisses zu verwenden ist, ist als Realakt einzuordnen .  

Nach Satz 4 kann  der Lebensmitte lunternehmer auf d ie Durchfüh rung einer Anhö
rung verzichten . Aus Grü nden der Rechtssicherheit ist nach Satz 5 die Durchfü h rung 

e iner  Anhörung oder der Verzicht darauf i n  den Akten zu vermerken . 

. Zu § S: 

§ 8 bestimmt, d u rch wen und in  welcher Form über das Kontrol lbarometer Transpa
renz herzustel len ist. 

Absatz 1 Satz 1 verpfl ichtet den Lebensmittelunternehmer das Kontrol lbarometer 
unter Beachtung  der Vorgaben von Absatz 2 u nd 3 zugängl ich zu machen . Die 
Pfl icht entsteht erst mit Aushändigung bzw. Zusendung des Kontrol lbarometers durch 
d ie zuständige Behörde. 

Nach Satz 2 wird die zuständ ige Behörde verpfl ichtet, d ie Ergebnisse amtl icher Be

triebskontrol len u nter Nennung des Lebensmitte l unterneh mers und der Betriebsstätte 
über das I nternet oder  i n  sonstiger Weise öffentlich zugängl ich zu machen . Damit soll 
e rmög l icht werden , dass sich der i nteressierte Verbraucher ohne g roßen Aufwand , 
auch bereits im Vorfeld einer Konsumentscheidung darüber informieren kann ,  welche 
Ergebnisse amtl icher Kontrol len für eine Betriebsstätte vorl iegen . M it der Doppelung 
der I nformationsmögl ichkeiten vor Ort in der Betriebsstätte und im Internet sol l die 
Effizienz der I nformation im überwiegenden Verbraucherschutzinteresse gesteigert 
werden .  Satz 2 stel lt e ine bereichsspezifische Ausnahme der .Zweckbindung von Da
ten gemäß § 13 Absatz 2 Satz 1 Buchstabe a Datenschutzgesetz N RW dar und ge
n ügt damit den Anforderungen des Grundrechts auf informationell e Selbstbestim
mung . 

Die unmittelbare gesetzliche Verpfl ichtung zur Transparentmachung nach Absatz 1 
g i lt erst nach Ablauf e iner siebenundzwanzig Monate dauernden Einfüh rungsphase 
(§ 1 1 . Absatz 1 Satz 2) .  In der E_inführungsphase können d ie Lebensmittelunterneh
mer auf freiwi l l iger Basis d ie Kontrol lbarometer zugängl ich machen . Dabei s ind auch 
i n  der Einführu ngsphase die Vorgaben der Absätze 2 bis 5 zu beachten .  

Soweit d ie amtl iche Kontrol le zu  dem Ergebnis füh rt, dass i n  der  Betriebsstätte d ie 
lebensmitteltechtl ichen Anforderungen nur  tei lweise oder n ur unzureichend erfü l lt 
s ind , kann  die Verpflichtung zur I nformation über das Kontrol lergebnis nach Absatz 1 
zu einem Eingriff i n  d ie du rch Artikel 1 2  Absatz 1 GG geschützte Berufsfreiheit des 
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Lebensmitte lunternehmers füh ren.  Dieser Eingriff ist aber als Berufsausübungsrege
lung verhältnismäßig und gerechtfertigt. 

Mit dem Transparentmachen von Ergebnissen amtl icher Kontrol len im Bereich der 
Lebensmittelüberwachung werden legitime Gemeinwoh lziele verfolgt. 
Das Transparentmachen ermög l icht Verbraucherinnen u nd Verbraucher, sich über 
d ie Ergebnisse amtl icher Kontrol len bereits unmittelbar an einer Betriebsstätte vor 
dem Betreten oder im Vorfeld über das I nternet in leicht verständlicher und unauf
wändiger Art und Weise zu informieren . Das Transparentmachen stärkt damit das 
Leitbi ld des münd igen Verbrauchers, der seine Konsumentscheidungen auf der Ba
sis von relevanten I nformationen trifft. Markttransparenz durch I nformation setzt den 
Verbraucher erst in die Lage,  von seiner durch Artikel 2 Absatz 1 ,  1 2  Absatz 1 GG 
geschützten Vertragsfreiheit sachgerecht Gebrauch zu machen . 
Zudem sol l  die I nformationspflicht den einzelnen Lebensmittelunternehmer präventiv 
noch stärker und kontinu ierl icher als bisher dazu veran lassen ,  seinen Betrieb im Ein
klang mit den lebensmittel- u nd hyg ienerechtl ichen Vorschriften zu betreiben . Damit 
werden der Gesundheitsschutz bei dem Verkehr  mit Lebensmitteln und die Wirkung 
der amtl ichen Betriebskontro l le verstärkt. Auch erhalten red l ich und ordnungsgemäß 

. ag ierende Lebensmitte lunternehmer d ie Chance,  sich für den Verbraucher erkennbar 
von „schwarzen Schafen" unter Mitkonkurrenten abzugrenzen .  
Letztl ich führt eine Information über d ie  Ergebn isse amtl icher Betriebskontrollen auch 
zu mehr  Transparenz des staatl ichen Handelns im Bere ich der Lebensmitte lüberwa
chu ng , wie sie von Artikel 7 Absatz 1 VO (EG) 882/2004 gefordert wird und stärkt das 
Vertrauen der Verbraucherschaft in d ie Tätigkeit der amtl ichen Lebensmittelkontrol le .  

Die Pflicht zum Transparentmachen ist auch geeignet, d ie verfolgten Ziele zu errei
chen .  Zwar bi ldet die I nformation über das Ergebnis einer amtl ichen Betriebskontro l le 
ledigl ich die Betriebszustände im Zeitpunkt der Kontrolle ab.  Als Beurte i lungsgrund
lage für Konsumentscheidungen sind aber auch Feststel lungen zu in  derVergan
genheit l iegenden Betriebsverhältn issen aussagekräftig .  Dies g i lt insbesondere ,  
wenn sich d ie  Informationspfl icht auch noch auf vorhergehende Kontrol lergebnisse 
erstreckt. 

Die Regelung ist auch erforderl ich . Derzeit bestehen für Verbraucherinnen und Ver
braucher keine tatsächl.ichen oder rechtl ichen Mög l ichkeiten ,  sich vor dem Besuch 
e iner Betriebsstätte über leicht  verständl ich dargestel lte Ergebnisse amtl icher Be
triebskontrol len in  verg leichbar unaufwändiger Art und Weise im I nternet oder vor Ort 
i n  der Betriebsstätte zu informieren . I nsofern ertah ren das ordnungsrechtl iche I n
strumentarium sowie die bestehenden straf- und ordnungswidrigkeitenrechtl ichen 
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Vorschriften im Bereich des Lebensmittel rechts auch eine zusätzliche Verstärkung 
i h rer Schutzwirkung durch das I nstrument der Transparentmachung amtl icher Kon
trol lergebnisse . Durch die Pfl icht zur I nformation ü ber die Ergebnisse amtl icher Be
triebskontrol len wird die Motivation der Lebensmittelunternehmer deutl ich steigen ,  
lebensmittelrechtl iche Regelungen stetig zu befolgen .  · 

Letztl ich ist die Regelung auch angemessen . Soweit das Kontrollergebnis mit dem 
Gesamturtei l  „Anforderungen erfü l lt" abschl ießt, ist bereits fragl ich , ob die I nformati
onspflicht darüber g rundrechtsrelevant ist. Denn „Artikel 12 Absatz 1 GG schützt 
n icht vor der Verbreitung zutreffender und sach l ich gehaltener I nformationen am 
Markt, d ie für das wettbewerbl iche Verhalten der Markttei lnehmer von Bedeutung · 

sein  können ,  selbst wenn  die I nhalte sich auf e inzelne Wettbewerbspositionen nach
tei l ig auswirken" (BVerfGE 1 05, 252, 268) . 

Soweit i n  der Betriebsstätte die lebensmittel rechtl ichen Anforderungen nur  teilweise 
oder nur  unzureichend erfü l lt sind , hat der Lebensmittelunternehmer e in  großes I nte
resse daran ,  dass dies n icht publ ik wi rd .  Die Pfl icht zur Transparentmachu ng 
sch lechter Kontrollergebnisse kann  zum Fernbleiben von Kunden mit der Folge von 
U msatz- und Gewinneinbußen führen und sich in seltenen Einzelfäl len zu einer

· 
Exis

tenzgefährdung verdichten .  

Demgegenü ber verfolgt die Verpflichtung zum Transparentmachen öffentl iche I nte
ressen von erhebl ichem Gewicht, die d ie I nteressen der Betroffenen überwiegen .  
Die I nformationspfl icht bewirkt mittelbar eine Steigerung der Effizienz des Gesund
heitsschutzes (Artikel 2 Absatz 2 GG) sowie des Täuschungsschutzes. Zudem ist die 
Stärkung der regelkonform tätigen Lebensmitte lunternehmer e in  Ziel  des Gesetzes. 
Auch das Vertrauen in  die Arbeit der amtl ichen Lebensmittelüberwachung soll durch 
eine Verbesserung der Verwaltungstransparenz gestärkt werden . Letztl ich ist die I n
formationspflicht Voraussetzung dafür ,  dass der mündige Verbraucher seine Konsu
mentscheidungen auf der Basis von relevanten I nformationen über eine Betriebsstät
te trifft, zu denen er n icht ohne Weiteres Zugang hat und versetzt i h n  i n  die Lage , von 
seiner durch Artikel 2 Absatz 1 ,  1 2  Absatz 1 GG geschützten Vertragsfreiheit Ge
brauch zu machen .  

Soweit die amtl iche Kontrolle z u  dem Ergebnis füh rt, dass in  der Betriebsstätte die 
lebensmittelrechtlichen Anforderungen nur  tei lweise oder nur  unzu reichend erfü llt 
s ind,  kann  die Verpflichtung zur I nformation über das Kontrol lergebnis in einzelnen 
Fäl len mittelbar auch das Recht auf informationel le Selbstbestimmung des Lebens
mitte lunternehmers berühren .  Dies setzt voraus, dass die Ergebnisse der amtl ichen 
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Kontrol le erkennbar rückführbar sind auf die dah inter stehende verantwortliche Per
son .  Sollte damit ein niedrigschwel l iger Eingriff i n  das Recht auf informationelle 

Selbstbestimmung des Lebensmitte lunternehmers verbunden sein, ist d ieser aber 
aus den zuvor  geschi lderten Gründen ebenfal ls verhältnismäßig und gerechtfertigt. 

Absatz 2 regelt die Art und Weise wie das Kontro l lbarometer durch den Lebensmit

telunternehmer an einer bereits von außen gut sichtbarer Stel le im Betrieb zugäng
l ich zu machen ist sowie Verfahrensweisen für Fälle von Verlust, Beschädigung u nd 
Betriebsänderungen . 

Absatz 3 trifft Regelungen zum Transparentmachen für Betriebsstätten, in denen 

Lebensmittel n icht oder  überwiegend n icht unmittelbar an den Endverbraucher abge
ben werden . Hier hat der Lebensmittelunternehmer das Kontrol lbarometer unverän
dert, vol lständig und fü r den Verbraucher leicht auffindbar  auf seiner I nternetseite zu 
veröffentl ichen .  

Absatz 4 enthält Regelungen zur Nutzung der  Abbi ldung des Kontrollbarometers 
du rch den Lebensmitte lunternehmer. Nach Satz 1 darf das Kontrol lbarometer nu r  in  

der Abbi ldung unverändert und vol lständig zu anderen Zwecken verwenden werden .  
Satz 2 lässt davon Abweichungen in der Größe zu,  um beispielsweise eine Verwen
dung auf Speisekarten oder Werbeträgern zu ermögl ichen . 

Absatz 5 bestimmt, wann  das Kontrol lbarometer seine Gültigkeit verl iert und was 

daraus folgt. Der Verlust der Gültigkeit tritt „qua Gesetz" ein . Eines weitergehenden 
Vol lzugsaktes der zuständigen Behörde bedarf es dazu nicht. 

Nach Satz 1 endet die Gültigkeit sobald der Lebensmittelunternehmer von der zu

ständigen Behörde ein neues Kontrollbarometer erha lten hat sowie bei einem Wech
sel des verantwortl ichen Lebensmittelunternehmers oder bei wesentl ichen Verände-

. rungen der Betriebsstätte, die der U nternehmer der zuständigen Behörde gemäß 
Artikel 6 der Verordnung (EG) N r. 852/2004 mitzute i len hat. Satz 2 verpfl ichtet den 
verantwortl ichen Lebensmittelunternehmer in  d iesen Fällen, das ungü ltige Kontrol l
barometer aus seiner Betriebsstätte und von seiner I nternetseite und sonstigen von · 

i hm genutzten virtuellen Plattformen zu entfernen und eine sonstige N utzung gemäß 
Absatz 4 zu beenden . 
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Zu § 9: 

. Satz 1 ermögl icht es dem Lebensmitte lunterneh mer, bei der zuständigen Behörde 

eine zusätzl iche amtl iche Kontrol le zu beantragen . Dies ist aber nur mög l ich ,  wen n  
das Ergebnis der letzten amtl ichen Kontrol le sei nes Betriebes nach § 5 d e r  Ergebnis-

. stufe „Anforderungen tei lweise erfü l lt" oder „Anforderungen unzureichend erfül lt" zu
geord net wurde. Die zusätzl iche amtl iche Kontro l le ist kostenpfl ichtig , erfolgt i nner- · 
ha lb  von drei Monaten nach Antragstel l ung u nangekündigt und entspricht im U mfang 
e iner amtl ichen Regelkontrol le nach AW RÜb. Von der zusätzl ichen amtl ichen Kon
trol le zu u nterscheiden ist eine von Amts wegen erforderl iche Nachkontrol le ,  bei der 
n u r  überprüft wird ,  ob die zuvor festgestel lten Mängel behoben sind . Eine solche 
Nachkontrol le erfolgt von Amts wegen im Rah men der al lgemeinen Lebensmittel
ü berwachung ,  ist keine Kontrol le im S inne von § 1 und findet insofern auch keinen 
E ingang i n  das Kontrollbarometer. Durch die Verwendung des Wortes „sol l" bri ngt 
der Gesetzgeber zum Ausdruck,  dass dem Antrag des Lebensmitte lunternehmers 
auf Durchführung einer zusätzl ichen Kontrolle i n  der Regel unter den in  Satz 1 aufge
füh rten Bedingungen nachgekommen werden sol l .  Bei atypischen Sachverhalten 
oder Situationen ist es der zuständigen Behörde aber noch mögl ich ,  von den Vorga
ben des Satzes 1 abzuweichen .  

Satz 2 regelt, dass der Anspruch des Lebensmitte lunternehmers auf e ine weitere 

zusätzl iche amtl iche Kontrol le n icht besteht, wen n  das Kontrol lergebnis der zusätzli
chen amtl ichen Kontrol le oder einer amtl ichen Nachkontrolle der Ergebnisstufe „An
forderungen tei lweise erfü l lt" oder „Anforderungen unzureichend erfü l lt" zugeord net 
wurde.  Dadurch sol l verh i ndert werden , dass so lange zusätzl iche amtl iche Kontrol
len beantragt und durchgefüh rt werden,  bis ein gewünschtes Ergebnis vorl iegt oder 
ein unerwünschtes Kontro l lergebnis aus der „Kontrol lb iografie" verschwun�en ist. 

Zu § 1 0 : 

§ 1 0  ermächtigt d ie zuständige Behörde , notwend ige Anordnungen und Maßnah men 
zu treffen ,  die zur Beseitigung festgestel lter Verstöße oder zur Verhütung künftiger 
Verstöße gegen Vorsch riften d ieses Gesetzes erforderlich sind. Damit wi rd eine spe• 
zialgesetzl iche Ermächtigungsgrundlage geschaffen ,  auf deren Grundlage die zu
ständige Behörde gegenüber .dem Lebensmitte lunternehmer Verstößen gegen Vor
schriften des Gesetzes ordnungsrechtl ich begegnen kann .  Der Behörde wi rd Ermes
sen eingeräumt („kann") ,  wei l  es häufig auch mög l ich sein wird ,  den Lebensmittelun
ternehmer ohne ordnungsrechtliche Anordnungen zur  Befolgung der Transparenz
vorsch riften zu bewegen .  
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Zu § 1 1 :  

Diese Vorschrift regelt das I nkrafttreten und eine Berichtspflicht. 

Absatz 1 Satz 1 bestimmt, dass das Gesetz einen Tag nach dessen Verkündung in 
Kraft tritt. Abweichend davon treten nach Satz 2 die Vorschriften § 6 Absatz 2 Satz 2 

(Verpfl ichtung der zuständ igen Behörde,  vorhergehende Kontrollergebnisse im Ko'n
trol lbarometer auszuweisen) , § 7 Satz 2 bis Satz 5 (Anhörungserfordern is) , § 8 Ab
satz 1 · und Absatz 3 (Verpflichtung des Lebensmittelunternehrners und der Behörde 
zum Transparentmachen) sowie § 9 (Anspruch auf zusätzl iche Kontrol le) erst sie
benundzwanzig Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes in Kraft. 
Danach entstehen d ie Verpfl ichtung des Lebensmitte lunternehmers und der Behör
de ,  das Kontrol lbarometer zugängl ich zu machen sowie flankierende Regelungen 
erst nach einer Einführungsphase von siebenundzwanzig Monaten . I nnerhalb d ieser 
Einführungsphase ist der Lebensmittelunternehmer zwar n icht verpfl ichtet aber be
rechtigt, das Kontrol lergebnis in seinem Betrieb zugängl ich zu machen . In der Einfüh
rungsphase sol len d ie Behörden , Wirtschaftsbetei l igten u nd d ie Verbraucherschaft 
Erfahrungen mit dem neuen Transparenzsystem sammeln .  

Absatz 2 sieht e in Außerkrafttreten des Gesetzes mit Ablauf des 31  . Dezember 2022 

vor. Das Gesetz wird zuvor evalu iert, um eine Grundlage für eine Entscheidung über 
d ie Fortgeltung zu schaffen.  Die Landesregierung wi rd dem Landtag über die Erfah
rungen,  die Behörden ,  Lebensmittelunternehmer und die Verbraucherschaft i n  der 

· E inführungsphase mit dem Transparenzmodell gemacht haben , berichten .  
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Anlage 1 

{zu § 2 Nummer 2 Buchstabe a, § 3) 

Beurteilungskriterien zum Verhalten des Lebensmittelunternehmers 

Beurtei lungsmerkmal Beurteilungskriterien 

1 .  Einhaltung der lebensmittel- Beurteilung der 
rechtlichen Bestimmungen 1 .  Art und Anzahl aller verwaltungsrechtlichen Maßnahmen 

(Ordnungsverfügungen, Beschränkungen oder Widerruf von 
Zulassungen, Bußgeldverfahren, Strafverfahren) innerhalb eines 
bestimmten Zeitraumes 

2. Anzahl von Probenbeanstandungen in Bezug auf 
Gesundheitsgefahr 

3. Anzahl von Probenbeanstandungen in Bezug auf 
Täuschungsschutz 

4. Einhaltung von behördlich gesetzten Fristen und Maßnahmen 
oder Anordnungen 

2. Rückverfolgbarkeit Beurteilung der 
1 .  Funktionstüchtigkeit der eingerichteten Rückverfolgbarkeits-

systeme nach Verordnung (EG) Nr. 1 78/2002 sowie Verordnung 
( EG) Nr. 1830/2003 für gentechnisch veränderte Organismen 

2. Verwendung von I dentitätskennzeichen bei Erzeugnissen 
tierischen Ursprungs 

3. Dokumentationen 
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Anlage 2 

· (zu § 2 Nummer 2 Buchstabe b, ·§ 3) 

Beurtei lungskriterien zur Verlässl ichkeit der Eigenkontrollen 

Beurtei lungsmerkmal Beu rteilungskriterien 

1 .  HACCP-Verfahren Beurteilung des HACCP-Konzeptes: 
1 .  Qualität, Vollständigkeit und Funktionstüchtigkeit 

(Gefahrenanalyse, Bestimmung von Kontrollpunkten . (CP) und 
kritischen Kontrollpunkten (CCP) ,  Festlegung von Grenzwerten, 
Festlegung von Verfahren zur Kontrol le von kritischen 
Kontrollpunkten, Maßnahmen bei Abweichung von den 
festgelegten Grenzwerten, Verifizierung) 

2. Umfang 

3. Aktualisierung 

4. Dokumentation 

2. Untersuchung von Produkten Beurteil ung der 
1 . . Qualität der Wareneingangskontrolle und U ntersuchung von 

Ausgangsmaterial 

2. Qualität der Untersuchungen des Betriebes zur Überprüfung der 
Einhaltung gesundheitsschutzreehtl icher Anforderungen 
(Untersuchungspläne für Ausgangsstoffe/Zutaten, 
Behandl ungsstoffe, Zwischenprodukte, Endprodukte, 
Bedingungen, bei denen Lebensm ittel behandelt oder gelagert 
werden, Trinkwasserqualität) 

3. Qualität der Untersuchungen des Betriebes zur Überprüfung der 
. Einhaltung täuschungsschutzrechtlichei' Anforderungen 

(Endprodukt) 

. 4. Dokumentation 

3. Temperatureinhaltung Beurteilung der 
(Kühlung) 1 .  Qualität der Einhaltung der Kühltemperaturen und der Kühlkette 

bei kühlpflichtigen Lebensmitteln 

2. Ü berprüfung der Temperatu ren und Temperaturmessgeräte 

3.  Dokumentation 

r 
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Anlage 3 

(zu § 2 Nummer 2 Buchstabe c, § 3) 

Beurtei lungskriterien zum Hygienemanagement 

Beurtei lungsmerkmale Beurteilungskriterien 

1 .  Bauliche Beschaffenheit Beurteilung der 

1 .  Betriebsstruktur, Ausstattung (Wände, Decken, Fußboden, 

Beleuchtung, Belüftung, Handwaschbecken) , Kühlkapazität, 

Abwasserabfluss, Anlagen 

2.  Qualität der laufenden lnstandhaltungsmaßnahmen 

2. Reinigung und Desinfekt�on Beurteilung der 

1 .  Effektivität der Reinigung (Mittel , I ntervall, Maßnahmen bei 

Abweichungen, Erfolgskontrol le) 

2. Effektivität der Desinfektion (Mittel, Intervall, Maßnahmen bei 

Abweichungen, Erfolgskontrolle) 

3. Dokumentation 

3. Personalhygiene Beurteilung der 

1 . Qualität des Hygienebewusstseins der M itarbeiter 

2. . Schutzkleidung 

3. Maßnahmen bei Erkrankungen 

4.  Dokumentation 

4.. Produktionshygiene Beurteil ung von 
1 1 .  Organisation der Produktion 

2. Schutz vor nachteiliger Beeinfl ussung 

3. Abfallbeseitigung 

5. Schädlingsbekämpfung Beurteilung der 

. 1 .  Effektivität der Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen (Auswahl und 

Lage der Köder, Ü berprüfungsinterval l ,  Maßnahmen bei Befall) 

·' 2. Dokumentation 
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Betrieb 

Datum 

Beurtei lungsmerkmale 

Verha lten des Unternehmers 

1 .  Ein haltung lebensmittelrechtl icher Bestimmu ngen 
2 .  Rückverfolgbarkeit 

Verlässl ichkeit der Eigenkontrollen 

1 .  HACC P-Verfahren 
2 .  U ntersuch ung von Prod ukten 
3 .  Temperaturein haltu ng (Kühlung) 
Hygienemanaaement 

1 .  Bau l iche Beschaffen heit ( I nstand haltu ng) 
2.  Rei n i g ung und Desi nfektion 
3 .  Personalhyg iene 
4. P rod u ktionshyg iene 
5. Schäd l ingsbekämpfu ng 

LKB Anlage 4 Beurteilungsbogen_ neu (3).docx 

Beurteilungsbogen 

Beurtei ler/in 

Beurte i lungsstufe 

1 2 3 4 

0 2 4 6 

0 1 2 3 

0 2 
0 6 1 2  1 8  

0 3 6 9 
0 1 2 3 

0 2 4 6 
0 1 2  20 30 
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0 3 5 8 
0 4 7 1 0  
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40 
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8 
1 1  
1 3  
3 

Kontrol lhäufigkeit 

max� 

Punkte 

73 

Anlage 4 

(zu § 4 Absatz 2) 

1 = sehr g ut; 2 = gut; 3 = zufrieden stellend; 4 = ausreichend; 

5 = nicht ausreichend; pro Beurteilungsmerkmal eine Beurteilungs-

stufe m arkieren, vorgegebene Pun ktwerte verwenden, keine freie 

Punktvera abe 

8 

25 
-

40 

. 

Gesamtpunktzahl 
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Anlage 5 

(zu § 6 Absatz 2) 

Information über Erg�bn isse von Betriebskontrol len 
der amtl ichen Lebensm ittel überwachung 

Ansch rift zustä ndige Behörde Ansch rift Betrieb 

verantwort l .  Lebensm ittelu nternehmer: 

Ko ntro l l batom eter 

letztes Kontro l lergebnis vom : 

• Anforderungen erfü l lt Anforderungen teilweise erfüllt • Anforderungen unzureichend erfüllt 

�. 
Beurtei l u n gsmerkmale Verhalten des Unternehmers 

Bewertung zufrieden stellend 

Kontro l l e rgebnis  vom :  

Beu rtei l u ngsmerkmale Verhalten des Unternehmers 

Bewertu ng 

Kontro l l erge b n i s  vo m :  

....... l 1 

gut 

Beu rtei l u n gsmerkmale Verhalten des Unternehmers 

Bewertu ng g ut 

K(:rntro l l e rgebnis  vo m :  

l 

Beu.rtei l u n gsmerkmale Verh alten des Unternehmers 

Bewertu ng gut 

Verlässlichkeit der 

Eigenkontrol len 

gut 

Verlässlichkeit der 

Eigenkontro llen 

zufrieden stel lend 

= 

Verlässlichkeit der 
Eigen kontrollen 

gut  

Verläss lich keit d e r  
E i g en kontrollen 

zufrieden stel lend 

Stem pel Behörde 
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Hygienemanagement 

gut 

Hygienemanagement 

gut 

Hyg ienemanagement 

gut  

Hygienemanagement 

zufrieden stel lend 
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